
Über die Anwendbarkeit des § 193 StGB bei Kritiken
Von FRIEDRICH FEISTKORN, Richter am Obersten Gericht

Angeregt durch das grundsätzliche Urteil des Ober
sten Gerichts zur Abgrenzung der Kritik von der Be
leidigung und üblen Nachrede vom 2. März 1956 (NJ 
1956 S. 217) und den Artikel von K r u t z s c h  (NJ 1954 
S. 522) hat W e b e r  in NJ 1956 S. 376 zur Anwendbar
keit des § 193 StGB (Wahrnehmung berechtigter Inter
essen) bei Kritiken Stellung genommen. Es ist zu be
grüßen, daß durch diesen Artikel die Diskussion über 
eine für die Praxis wichtige Frage fortgesetzt worden 
ist. Zutreffend hat Weber dargelegt, daß der § 193 StGB 
eine geltende Norm ist, deren Anwendbarkeit nicht be
stritten werden kann. Etwas anderes haben aber weder 
Krutzsch noch das Oberste Gericht behauptet.

Weber kommt zu der Schlußfolgerung, daß die Ent
scheidung des Obersten Gerichts den § 193 StGB 
faktisch gegenstandslos mache; bei richtiger Betrach
tung sei in ihm jedoch die gesetzliche Möglichkeit ge
geben, die gesellschaftliche Kritik von der Beleidigung 
bzw. üblen Nachrede abzugrenzen. Diese Auffassung 
ist unrichtig. Die Wurzeln für Webers Schlußfolgerun
gen liegen m. E. darin, daß er schlechthin von „Kritik“ 
spricht und demzufolge die Entscheidung des Obersten 
Gerichts auch nur nach dieser einen Richtung hin unter
sucht zu haben scheint. In dem Urteil wird aber nicht 
nur schlechthin von Kritik gesprochen, sondern von der 
„gesellschaftlich begründeten Kritik“ einerseits und von 
beleidigenden Äußerungen andererseits. Ferner scheint 
Weber der Auffassung zu sein, daß die meisten Äuße
rungen von Bürgern über andere Bürger Kritik be
inhalten. Auch dies trifft nicht zu. Eine weitere Ur
sache für Webers Irrtum liegt m. E. darin, daß er den 
letzten Abschnitt aus der Entscheidung herauslöst und 
isoliert von den anderen Gründen betrachtet.

Das Oberste Gericht hatte, nachdem erläutert worden 
war, wann ein strafbares Verhalten des Beschuldigten 
angenommen werden kann, in einem Abschnitt, der 
dem von Weber zitierten vorhergeht, begründet, warum 
beim Vorliegen einer gesellschaftlich begründeten 
Kritik die Prüfung der §§ 192, 193 StGB entfällt, ja, 
entfallen muß. Dort heißt es,

„daß von den bevorstehenden Ausführungen die 
§§ 192, 193 StGB nicht berührt werden. Der Grund 
hierfür liegt darin, daß eine gesellschaftlich be
gründete Kritik die Ehre des Kritisierten nicht 
antastet und ihn nicht herabwürdigt, also ihrem 
Charakter nach weder Beleidigung noch üble Nach
rede ist, auch wenn er selbst dies annehmen sollte. 
Daher muß die Frage, ob die Äußerung, die Anlaß 
zu dem Strafverfahren gegeben hat, eine Kritik 
oder eine Beleidigung bzw. eine üble Nachrede ist, 
zuerst geprüft werden; erst wenn diese Prüfung 
ergeben hat, daß die inkriminierte Äußerung ihrem 
Charakter nach keine gesellschaftlich begründete 
Kritik ist, hat das Gericht zu untersuchen, ob diese 
Äußerung möglicherweise aus anderen Gründen 
nicht strafbar ist. Auf diese Fragen beziehen sich 
die Vorschriften der §§ 192, 193 StGB.“

Das Oberste Gericht hat also die Ansicht vertreten, 
daß die §§ 192, 193 StGB erst dann zum Zuge kommen 
können, wenn festgestellt ist, daß überhaupt eine den 
14. Abschnitt des StGB berührende Handlung begangen 
worden ist.

Weber ist der Auffassung, daß § 193 StGB alle Fälle 
der Kritik umfaßt, weil von dem Wortlaut dieser Be
stimmung auch alle die in dieser Vorschrift ausdrück
lich angeführten „ähnlichen“ Fälle ergriffen werden. 
Dies erscheint jedoch als eine in den § 193 StGB hinein 
interpretierte Auffassung. Weber sagt zwar, daß der 
kapitalistische Gesetzgeber verständlicherweise die 
Kritik nicht im Gesetz erwähnt habe, scheint aber an
zunehmen, daß er sie auch mit gemeint habe. Meiner 
Ansicht nach dürfte es klar sein, daß der kapitalisti
sche Gesetzgeber keinesfalls von dem Wesen der Kritik 
in der sozialistischen Gesellschaft ausgegangen ist und 
gerade diese Art der Kritik nicht fördern, sondern 
unterdrücken wollte. Daraus folgt aber, daß mit den 
„ähnlichen Fällen“ keine Generalklausel gegeben wor
den ist, die beliebig ausgefüllt werden kann.

In § 193 StGB sind für straffrei erklärt: „tadelnde 
Urteile über wissenschaftliche, künstlerische oder ge
werbliche Leistungen, ingleichen Äußerungen, welche 
zur Ausführung oder Verteidigung von Rechten oder 
zur Wahrnehmung berechtigter Interessen gemacht 
werden, sowie Vorhaltungen, dienstliche Anzeigen oder 
Urteile von seiten eines .Beamten“ oder ähnliche Fälle“. 
Die ausdrückliche Aufzählung gibt die Richtung, in der 
die „ähnlichen Fälle“ zu suchen sind. Weber behauptet 
nun weiter, daß kaum Fälle Vorkommen, in denen eine 
Handlung aus anderen Gründen als den in § 193 StGB 
ausdrücklich aufgeführten straflos sein kann, es sei 
denn, man denke an die Fälle der gesellschaftlich er
wünschten Kritik. Lasse man gerade diese Kritiken 
nicht unter § 193 StGB fallen, so gäbe es praktisch 
überhaupt kein „ähnlichen Fälle“. Das ist aber nicht 
richtig. Diese Fälle mögen zwar selten sein, aber sie 
kommen in der Praxis vor. Nach Ansicht des RG (Bd. 41 
S. 254) war z. B. ein „ähnlicher Fall“ die Äußerung 
eines Zeugen bei einer polizeilichen Vernehmung. Ein 
anderes Beispiel ist ein moralisches Werturteil über 
eine Person, z. B. ihre Wahrheitsliebe betreffend, das 
gutgläubig und nicht in beleidigender Form abgegeben 
wird. Auch wenn die darin aufgestellten Behauptungen 
nicht erweislich wahr sind, wäre es unsinnig, jeden 
dieser Fälle bestrafen zu wollen. Gewiß mag es Bürger 
geben, die die sie betreffende Behauptung eines ande
ren, sie hätten nicht immer „die Wahrheit gesagt“, als 
eine Ehrenkränkung auffassen. Solche Äußerungen 
fallen nicht unter die ausdrücklichen Beispiele des 
§ 193 StGB und sind auch nicht immer gesellschaftlich 
nützliche Kritik. Hier liegen „ähnliche Fälle“ im Sinne 
des § 193 StGB vor; denn so bedeutsam der Schutz der 
Ehre unserer Bürger im Staate der Arbeiter und 
Bauern ist, soll man andererseits den Ehrenschutz nicht 
überspitzen und jede unbedachte oder vorschnelle 
Äußerung bestrafen, auch wenn sie eine gewisse Ehren
kränkung enthält und nicht gerade von dem Bestreben 
getragen ist, moralisch bessernd zu wirken.

Ganz anders würde folgender Fall liegen: Der 
Sommergast eines werktätigen Bauern hört und glaubt 
auch, daß der Bürgermeister des Dorfes dafür gesorgt 
hat, daß ihm befreundete Großbauern zu Lasten der 
übrigen Bauern nur mit solchen Kulturen veranlagt 
worden sind, die erheblichen Gewinn bringen und bei 
denen das Ablieferungssoll leicht zu erfüllen ist. In 
einer Einwohnerversammlung, bei der Vertreter des 
Rates des Kreises und des Rates des Bezirks anwesend 
sind, sagt er, der Bürgermeister sei ein Betrüger und 
arbeite den Großbauern in die Taschen, und begründet 
dies mit den ihm zu Ohren gekommenen Dorfgesprä
chen. In diesem Falle ist kein Raum für eine Prüfung, 
ob § 193 StGB zur Anwendung gelangt, weil hier nicht 
die Ehrenverletzung oder der Tadel des Bürgermeisters 
im Vordergrund steht, sondern das Bestreben, die ge
sellschaftlichen Verhältnisse im Dorf zu bessern und 
dort eine gesunde Atmosphäre zu schaffen. Dies ist eine 
gesellschaftlich nützliche Kritik, die weder den Tat
bestand der „Beleidigung“ noch der „üblen Nachrede“ 
erfüllt. Dabei ist es auch nicht entscheidend, wenn — 
wie im Urteil des Obersten Gerichts dargelegt — der 
Kritisierende nicht immer seine Worte auf die Gold
waage gelegt hat. So würde im gegebenen Beispiel das 
Wort „Betrüger“ die Anwendung des § 193 StGB -aus- 
schließen müssen, da dies schon der Form nach eine 
Beleidigung wäre.

Auch hierin zeigt sich der qualitative Unterschied 
zwischen Handlungen, die nach § 193 StGB straflos sind 
und einer gesellschaftlich nützlichen Kritik. Wer mit 
seiner Äußerung eine aktive Teilnahme an der Gestal
tung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates zum Aus
druck bringt, muß mit anderen Maßstäben gemessen 
werden, als der, dem es um die Durchsetzung seiner 
eigenen persönlichen Interessen oder um die seiner 
Freunde geht, die nicht unmittelbar mit der gesell
schaftlichen Entwicklung im Zusammenhang stehen. Das 
sind keine Auslegungsgrundsätze zu § 193 StGB, wie 
Weber meint. Der Grundsatz, daß schon der Form oder 
den näheren Umständen nach beleidigende Äußerungen
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